
§ Allgemeine Geschäftsbedingungen und Lieferbedingungen 
Marco Spocchia, MS Datentechnik, Sirachskotten 4b, 42899 Remscheid 
 
1. Geltungsbereich 
(1.1) Für alle Lieferungen und Leistungen sowie für künftige gelten ausschließlich diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. In Ergänzung hierzu gelten gegebenenfalls die den 
Vertragsproduktenbeiliegenden Lizenzbedingungen der Hersteller, auf die ergänzend Bezug 
genommen wird.  
(1.2) Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ergänzende Vereinbarungen 
und Nebenabreden bedürfen der Schriftform oder der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.  
2. Zustandekommen des Vertrages 
(2.1) Die Bestellung des Kunden ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot nach unserer 
Wahl innerhalb von 2 Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen oder dadurch, 
dass dem Kunden innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zugesendet oder übergeben wird. 
(2.2) MS Datentechnik, Marco Spocchia ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde 
falsche Angaben über seine Kreditwürdigkeit macht oder die Kreditwürdigkeit des Kunden fehlt und 
dadurch die Zahlung des vereinbarten Kaufpreises gefährdet ist. 
(2.3) Ist die bestellte Ware nicht verfügbar oder haben sich die Preise gegenüber den Angaben in 
Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen geändert, erhält 
der Kunde binnen 4 Werktagen eine Mitteilung. Die Bestellung ist dann nicht angenommen.  
(2.4) Unsere Angebote und Angaben hinsichtlich der von uns vertriebenen Geräte und 
Produktbeschreibungen sind freibleibend,soweit nicht ausdrücklich eine schriftliche Zusicherung 
erfolgt. Im Hinblick auf die ständige technische Weiterentwicklung und Verbesserung unserer 
Produkte behalten wir uns Änderungen in Konstruktion und Ausführung gegenüber den in unseren 
verschiedenen Druckschriften gemachten Angaben vor, sofern hierdurch nicht der Wert der von uns 
angebotenen Erzeugnisse beeinträchtigt wird. Dies gilt auch für Änderungen, die dem Erhalt der 
Lieferfähigkeit der von uns angebotenen Erzeugnisse dienen.  
3. Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 
(3.1). Dem Verbraucher i.S.d. § 13 BGB steht bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht zu. Nach 
Maßgabe des Fernabsatzgesetzes hat er innerhalb zwei Wochen nach Erhalt der Ware die 
Möglichkeit, den Vertrag ohne Begründung zu widerrufen. Er kann in Textform oder durch 
Rücksendung der Ware erfolgen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung an: 
MS Datentechnik 
Marco Spocchia 
Sirachskotten 4b 
42899 Remscheid 
(3.2) Der Kunde ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung der erhaltenen Ware 
verpflichtet. Die Rücksendung erfolgt auf unsere Kosten. Der Kunde sendet uns hierzu die Ware unfrei 
mit Angabe der Rechnungsnummer zu. Bei einer Bestellung bis zu 40,00 € erfolgt die Rücksendung 
auf Kosten des Kunden, es sei denn, dass die gelieferte Ware nach Art und Menge nicht der 
bestellten entspricht.  
(3.3) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen  
(3.3.1.) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt bzw. aus verschiedenen 
Komponenten zu einer den Vorstellungen des Kunden entsprechenden Sache zusammengefügt 
werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind oder die 
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind; 
(3.3.2.) zur Lieferung von Audio- und Videoaufzeichnungen oder von Software sofern die gelieferten 
Datenträger vom Kunden entsiegelt worden sind; werden Treiber oder Software im Internet zur 
Verfügung gestellt, erlischt das Widerrufsrecht, wenn der Kunde sie durch Herunterladen in Anspruch 
nimmt;  
(3.3.3.) die in Form von Versteigerung im Sinne des § 156 BGB geschlossen werden. 
Wertminderungen aus bestimmungsgemäßem Gebrauch sind vom Verbraucher zu erstatten, es sei 
denn, die Minderung ist lediglich auf die Prüfung der Ware zurückzuführen. Wertminderungen können 
vermieden werden, wenn die Waren sorgfältig behandelt und der Einbau von Komponenten 
ausschließlich durch qualifiziertes und autorisiertes technisches Personal durchgeführt wird. 
4. Kulanzrücknahme / Annahmeverweigerung 
(4.1) Nach Ablauf der zweiwöchigen Widerrufsfrist oder bei Käufern, die nicht Verbraucher i.S.d. § 13 
BGB sind, erfolgt eine Warenrücknahme nur bei nachweislich falscher Belieferung. Bei Umtausch-, 
Rücknahme- oder Gutschriftsersuchen, deren Ursache MS Datentechnik, Marco Spocchia nicht zu 
vertreten hat, erfolgt eine Abwicklung nur nach schriftlicher Bestätigung durch den Verkäufer. Dies gilt 
auch im Falle der von MS Datentechnik, Marco Spocchia veranlassten Abholung zur Überprüfung des 



Rücknahmegesuches. Grundsätzliche Voraussetzung hierfür ist die Beschaffenheit der Ware und 
deren wiederverkaufsfähiger Zustand. Der zu erwartende Erstattungsbetrag ergibt sich aus dem zum 
Zeitpunkt des Eingangs zu erzielenden Wiederverkaufspreises, abzüglich einer Storno- 
Bearbeitungsgebühr von 10% des Rechnungsbetrags.  
(4.2) Nimmt ein Käufer, der nicht Verbraucher i.S.d. § 13 BGB ist, die verkaufte Ware nicht ab, so sind 
wir berechtigt, wahlweise auf Abnahme zu bestehen oder 20% des Kaufpreises als pauschalisierten 
Schadens- und Aufwendungsersatz zu verlangen, es sei denn, der Käufer weist nach, dass ein 
Schaden nicht oder in geringerer Höhe entstanden ist. Im Falle eines außergewöhnlich hohen 
Schadens behalten wir uns das Recht vor, diesen geltend zu machen. Für die Dauer des 
Annahmeverzugs des Käufers ist MS Datentechnik, Marco Spocchia berechtigt, die 
Liefergegenstände auf Gefahr des Käufers bei sich, bei einer Spedition oder einem Lagerhalter 
einzulagern. Während der Dauer des Annahmeverzugs hat der Käufer an MS Datentechnik, Marco 
Spocchia für die entstehenden Lagerkosten ohne weiteren Nachweis pro Monat pauschal 25,- Euro zu 
bezahlen. Die pauschale Entschädigung mindert sich in dem Maße, wie der Kunde nachweist, dass 
Aufwendungen oder ein Schaden nicht entstanden sind. Im Falle außergewöhnlich hoher 
Lagerkosten, behalten wir uns das Recht vor, diese geltend zu machen.  
5. Zahlung, Zahlungsverzug  
(5.1) Für die Lieferung gelten die Listenpreise zum Zeitpunkt der Auftragserteilung oder 
Auftragsbestätigung.  
(5.2) Preise ohne zusätzliche Angaben verstehen sich als Preis der Ware einschließlich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer, ohne Software, gesondertes Zubehör, Installation, Schulung und sonstige 
Nebenleistungen, soweit nicht schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Kosten für die 
Abwicklung des Vertrages, insbesondere Kosten der Versendung, einer gesonderten Verpackung 
oder der Nachnahme werden zusätzlich berechnet und gesondert ausgewiesen. 
(5.3) Die Lieferung erfolgt gegen Bar-Nachnahme, Vorkasse oder auf Rechnung. Wird eine Lieferung 
auf Rechnung oder Bankabbuchung vereinbart, gerät der Kunde 7 Tage nach Erhalt der Ware und 
Zugang der Rechnung in Verzug. Kommt der Verbraucher in Zahlungsverzug, so ist die Schuld mit 5% 
über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen. Können wir einen höheren Verzugsschaden 
nachweisen, so sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. 
(5.4) Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, soweit sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht. Eine Aufrechnung des Käufers ist ausgeschlossen, es sei denn, 
die Gegenansprüche des Kunden sind rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt. 
6. Lieferung 
(6.1) Wir behalten uns vor, Lieferungen und Leistungen gegenüber den in Prospekten, Zeitschriften, 
Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen beschriebenen Angaben zu ändern, wenn 
dies für den Kunden zumutbar ist. Das gilt insbesondere für einen Modellwechsel, das Aussehen, 
Maße und Gewichte. Ebenso für Leistungsdaten, bei denen Abweichungen nicht die Eignung zur 
vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung aufheben. Allgemeine Produktbeschreibungen im 
zuvor beschriebenen Sinne in den vorgenannten Medien sind keine Beschaffenheitsgarantien und 
begründen auch keine Beschaffenheitsvereinbarungen. Eine Beschaffenheitsgarantie bleibt unberührt. 
(6.2) Setzt uns ein Kunde eine Leistungsfrist, so muss diese zumindest 4 Wochen betragen. 
Schadenersatzansprüche statt der Leistung oder wegen Verzuges stehen dem Kunden nur zu, wenn 
die verspätete Leistung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Nicht vorhersehbare Schäden 
sind von der Haftung ausgenommen. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von uns, eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Diese Haftungsbegrenzung gilt auch nicht für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung 
unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  
7. Eigentumsvorbehalt 
(7.1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises 
einschließlich Mehrwertsteuer, vom Kunden zu zahlender Kosten, Nebenforderungen und 
Verzugszinsen vor. 
(7.2) Im kaufmännischen Verkehr behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich 
dann auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir Forderungen gegenüber dem Kunden in laufende 
Rechnung buchen (Kontokorrent- Vorbehalt). Der Kunde ist im kaufmännischen Verkehr berechtigt, 
die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob 
die Ware ohne oder nach Verbindung mit anderen beweglichen Sachen weiter verkauft worden ist. Zur 
Einziehung dieser Forderung ist der Kunde auch noch nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere 



Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, können wir 
verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und die 
Abtretung offen legt. Unsere Befugnis, die Abtretung offen zu legen, bleibt hiervon unberührt. 
8. Gewährleistung 
(8.1) Im Falle von Mängeln des Liefergegenstandes, zu denen auch das Fehlen zugesicherter 
Eigenschaften gehört, hat der Kunde Anspruch darauf, dass der fehlerhafte Liefergegenstand 
nachgebessert oder durch Austausch Ersatz geleistet wird. Sind wir zur 
Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich 
diese über angemessene Frist hinaus, oder schlägt in sonstiger Weise die 
Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Wandlung 
(Rückgängigmachung des Vertrages) oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) zu verlangen. Eine Nachbesserung ist fehlgeschlagen, wenn sie zweimal erfolglos 
versucht wurde.  
(8.2) Ansprüche des Kunden auf Gewährleistung sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
offensichtliche Mängel nicht innerhalb von zwei Wochen nach Übergabe gerügt hat. Die Kaufleute 
betreffenden Untersuchungs- und Rügepflichten der §§ 377 und 378 HGB bleiben hiervon unberührt. 
Nicht von der Gewährleistung umfasst sind auch Mängel und Schäden, die in ursächlichem 
Zusammenhang damit stehen, dass der Kunde die Vorschriften über Installation, Hardware- und 
Softwareumgebung und Einsatz und Einsatzbedingungen nicht eingehalten hat, es sei denn, der 
Kunde weist nach, dass diese Umstände nicht ursächlich für den gerügten Mangel sind.  
(8.3) Voraussetzung für die Gewährleistung ist, dass der fehlerhafte Liefergegenstand nach unserer 
Wahl entweder durch uns beim Kunden besichtigt und überprüft werden kann oder auch auf unseren 
Wunsch vom Kunden an uns zur Nachbesserung eingesandt wird. Stellt uns der Kunde 
unaufgefordert Kaufgegenstände zu, gehen jegliche Versand- und Transportkosten zu Lasten des 
Kunden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. 
(8.4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für solche Ansprüche des Kunden auf 
Nachbesserung und Ersatzlieferung, die durch im Rahmen des Vertrages erfolgte Vorschläge oder 
Beratungen entstanden sind. Der Ersatzanspruch für einen Schaden, der auf einer grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung durch uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung 
durch einen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht, wird durch diese 
Bestimmung nicht ausgeschlossen. 
(8.5) Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen an Dritte ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
Verkauft der Kunde die von uns gelieferten Waren an Dritte, ist ihm untersagt, wegen der damit 
verbundenen gesetzlichen bzw. vertraglichen Gewährleistungsansprüche auf uns zu verweisen.  
(8.6) Ist der Kunde Unternehmer, berühren Mängelrügen die Fälligkeit des Kaufpreisanspruches nicht, 
es sei denn, ihre Berechtigung ist durch uns schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt. 
(8.7) Bei Software gelten die einschränkenden Lizenz- und Gewährleistungsbestimmungen des 
jeweiligen Herstellers als ergänzend vereinbart. 
(8.8) Erwirbt der Kunde in einem Vertrag mehrere Geräte oder erwirbt er ein System aus mehreren 
Geräten, so wird mit Erteilung des Auftrags vereinbart, dass ein Anspruch auf Minderung der 
Wandlung immer grundsätzlich nur für das einzelne, von Mängeln betroffene Gerät, nicht aber für alle 
Geräte oder das gesamte System, besteht, es sei denn, die Geräte sind als zusammengehörend 
verkauft worden und das mangelhafte Gerät kann nicht ohne Nachteil für den Kunden von den 
Übrigen getrennt werden. 
(8.9) Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für 
Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten 
Sachen beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde 
uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 2 dieser Bestimmung). 
(8.10) Wird dem Kunden eine über die gesetzliche Gewährleistungsfrist hinausgehende Garantie 
gewährt, so kann er aus dieser keine Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz 
herleiten. Ebenfalls kann er hieraus keinen Anspruch auf kostenlosen Austausch gegen Neuware oder 
Ersatzgeräte für die Zeit der Reparaturdauer herleiten. Ohnehin bestehende gesetzliche Ansprüche 
werden durch diese Regelung nicht eingeschränkt. 
(8.11) Für den Fall, dass der Kunde ein System untereinander vernetzter Geräte (Netzwerk) erwirbt, 
sichert er zu, nur geeignete (netzwerkfähige) Software entsprechend den Lizenzbedingungen der 
Hersteller einzusetzen. Andernfalls stellt er uns von der Gewährleistung frei. Der Kunde willigt ein, 
dass wir die Installationsdaten zum Zeitpunkt der Auslieferung protokollieren und bei uns im Hause 
speichern. 



(8.12) Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass EDV-Drucker bestimmter Fabrikate oder auch 
manche Software-Pakete nicht alle im deutschsprachigen Raum gebräuchlichen Sonderzeichen 
darstellen können. Der Kunde hat dies sorgfältig selbständig vor dem Kauf zu prüfen. Er kann später 
aus dem Fehlen dieser Zeichen keine Ansprüche wegen falscher Beratung oder fehlender 
Eigenschaften der Geräte bzw. Software ableiten, es sei denn, das Vorhandensein der Sonderzeichen 
war ausdrücklich Gegenstand der Beratung oder des Kaufvertrages. 
(8.13) Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die 
Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. 
(8.14) Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer 
mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der 
Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.  
(8.15) Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon 
unberührt. Reparaturen außerhalb der Gewährleistungszeit sind kostenpflichtig. 
9. Datenschutz. 
(9.1) Der Kunde willigt in die elektronische Speicherung der uns übermittelten personenbezogenen 
Daten ein. Wir sind berechtigt, zur Vertragabwicklung die erforderlichen Daten an zu diesem Zweck 
eingeschaltete Dritte (Vertragspartner, Kreditinstitute etc.) weiterzugeben. Eine Weitergabe an solche 
Dritte, die nicht mit der Vertragsabwicklung befasst sind, erfolgt nicht.  
(9.2) Personenbezogene Daten, die uns anlässlich von nicht Vertragszwecken dienenden 
Gelegenheiten übermittelt werden (z.B. Verlosungen, Preisausschreiben, News Letter etc.) dürfen wir 
speichern und zu eigenen Werbezwecken nutzen.  
10. Rücktritt und Entschädigung von nicht ausgeführten Bestellungen 
(10.1) Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn uns eine Zahlungseinstellung, die Eröffnung des 
Konkurs- oder gerichtlichen Vergleichsverfahrens, die Ablehnung des Konkurses mangels Masse, 
Wechsel- oder Scheckproteste oder andere konkrete Anhaltspunkte über Verschlechterung in den 
Vermögensverhältnissen des Bestellers bekannt werden. 
(10.2) Wenn wir vom Vertrag zurücktreten oder wenn die Bestellung aus Gründen nicht ausgeführt 
wird, die der Kunde zu vertreten hat, dann hat der Kunde uns für unsere Aufwendung und den 
entgangenen Gewinn eine pauschale Entschädigung von 10% des Kaufpreises zu zahlen. Uns bleibt 
das Recht vorbehalten, einen nachweisbar höheren Schaden zu verlangen. Die pauschale 
Entschädigung mindert sich in dem Maße, wie der Kunde nachweist, dass Aufwendungen oder ein 
Schaden nicht entstanden sind.  
11. Software, Literatur 
(11.1) Bei Lieferung von Software gelten über unsere Bedingungen hinaus die besonderen Lizenz- 
und sonstigen Bedingungen des Herstellers. Mit der Entgegennahme der Software erkennt der Käufer 
deren Geltung ausdrücklich an. 
12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Salvatorische Klausel 
(12.1) Bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichem Sondervermögen wird als Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie als Gerichtsstand 
der Sitz unseres Unternehmens in Remscheid vereinbart.  
(12.2) Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland oder verliert er nach 
Vertragsabschluss einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der 
Bundesrepublik Deutschland, ist unser Geschäftssitz in Remscheid Gerichtsstand. Dies gilt auch, falls 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.  
(12.3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des Wiener UN 
Übereinkommens vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenverkauf 
(UNKaufrecht) finden keine Anwendung. 
(12.4) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen 
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
sonstigen Vereinbarungen oder Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der unwirksamen 
Bestimmungen soll eine angemessene Regelung gelten, die im Rahmen der gesetzlich zulässigen 
Möglichkeiten der unwirksamen Klausel in ihrer Wirkung wirtschaftlich am nächsten kommt. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Wir behalten uns vor, unsere AGB bei Bedarf ohne Vorankündigung 
zu ändern. 


